
 

Quelle: Internetau�ri� der Stadt Freiburg. Alle Angaben ohne Gewähr   

V. i. S. P.: Omas gegen Rechts Freiburg – für Demokra'e und Menschenwürde e. V.  

 

 

Informa	onen zur 

Landtagswahl in Weingarten 
 

Wählen dürfen alle Deutschen, die am 14.03.2010 oder früher 

geboren sind, die also bis zum 14.03.2026 mindestens 16 Jahre alt 

sind. Außerdem müssen sie seit mindestens dem 08.12.2025 mit 

Hauptwohnsitz in Freiburg leben. Menschen ohne Wohnung dürfen 

auch wählen. Sie müssen sich aber in das Wählerverzeichnis 

eintragen lassen.  

Sie alle können entweder im Wahllokal oder durch Briefwahl 

wählen. 

Sie alle sind im Wählerverzeichnis vermerkt. Wenn du vor kurzem 

nach Freiburg umgezogen bist, oder wenn du gerade 16 wirst, 

erkundige dich rechtzei'g beim Wahlamt, ob du im 

Wählerverzeichnis eingetragen bist. Das Wahlamt ist erreichbar 

unter wahlamt@freiburg.de, oder in der Berliner Allee 1. 

Die Wahlunterlagen werden voraussichtlich im Februar vom 

Wahlamt verschickt. 

 

Wahllokale in Weingarten: 

1. die Adolf-Reichwein-Schule und  

2. das Mehrgenera'onenhaus EBW. 

Welches für dich rich'g ist, steht auf deinem Wahlschein. 

 

Briefwahl: 

Man kann jetzt schon die Briefwahl schri�lich oder per Mail 

(briefwahl@freiburg.de) beantragen. 

Wer eine Briefwahl beantragt hat, bekommt Briefwahlunterlagen 

vom Wahlamt zugeschickt. Mit diesen Unterlagen kann er per Post, 

in der Berliner Allee oder auch am Wahltag in jedem Freiburger 

Wahllokal wählen. 


